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Bekanntmachung.
Au den vielen Rebschädlingcu , denen die Reben-

pflanzungen anSgesetzt sind , gehört auch der
Traubenpilz (Oidium tuckeri , Mehlthau,
Aescherich , Traubcnkrankheit ) .

Das Oidium befällt beim Weinstock zuerst
junge , grüne Triebe , sodann überzieht es die Blätter
und Tranbenbeeren mit einem feinen , dichten , blau-
lich-weiß -grauen , staubäbnliche » Pilzgewebe ; wo¬
durch die Beeren späterhin zum Aufplatzcn gebracht
werden und abstcrben.

Aur Bekämpfung dieses verderblichen mikroS-
copischen Pilze « hilft sicher rechtzeitige « und richtiges
Schwefeln . Die Weinstöcke sind , sobald die ersten
Spuren des Pilzes erscheinen , bei warmem , wind¬
stillem Wetter mit gemahlenem Schwefel vermittelst
des SchweselblaiebalgS zu schwefeln , sodaß alle
Rebtheile fein bestäubt sind . Diese « ist zu wieder¬
holen . wenn durch Reaeu oder Wind der Schwefel
von den Blättern entfernt wurde.

Wiesbaden , den 15. Mai 1902.
Der Polizei -Präsident . In Vertr . : Falcke.

Bekanntmachung,
betreffend das Aufstcllcn von Lastfuhr¬
werken jeder Art aus den Geleisen der

elektrischen Straßenbahn.
Nach den Bestimmungen im 82 derReqierungS-

Volizei -Vcrordnung vom 12 . Juli 1899 ist das
Auflegen oder Abladen von Gegenständen ans oder
unmittelbar neben den Geleisen der elektrischen
Straßenbahn , die Verstellung oder Versperrung
der Ausweichevorricbtuna derselben , überhaupt
jede den Bahnbetrieb gefährdende oder störende
Handlung bei Vermeidung der im 8 10 genannter
Verordnung angedrobten Strafe ( bis zu 60 Mk.
oder entsprechender Hast ! untersagt.

Ich hringc diese « hiermit wiederholt mit dem
Bemerken zur allgemeine » Kenntniß , daß Last¬
fuhrwerke jeder Art während de« Bahnbetriebes
ans den Straßenbabngclcisen nicht ausgestellt
Verden dürfen.

Die Bestimmungen im 8 9 der Straßenvolizei-
verordnung vom 18 . September 1900 , nach welchen
d>e zur Beförderung von UmzugSgut dienenden
Wagen au de » drei ersten Werktagen der Monate
Januar , April . Juli und Oktober ohne polizeiliche
Erlaubnis ! auf den Straßen aufgestellt werden
dürfen , erstrecken flch nicht auf diejenigen Straßcu-
itrecken , welche von der elektrischen Bahn berührt
werden.

Dagegen ist die Aufstellung solcher Wagen an
den Vormittagen der genannten Werktag ; bi«
1 Uhr Mittag « auf dem für diese Tageszeit nicht
benutzten 2. Babngcleise in der Emler - und Walk-
mühlstraße gestattet , die Wagen müssen jedoch um
1 Uhr wieder entfernt und alle dem Babnverkehr
hinderlichen Gegenstände binweggeränmt sein.

Zuwiderhandlungen ziehen die in 8 *0 der
Volizciverordnnng vom 12 . Juli 1899 angedrohten
Strafen nach sich. *

Wiesbaden , den 21. Juni 1902.
Der Polizei - Präsident . In Vertr . : Falcke.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den 26. Juni 1902.

Der Magistrat.

Bekanntmachung.
An Stelle der seitherigen Bestimmungen

über die Abgabe von Gas zum Prtvat-
gebrauckie treten von jetzt ab die nachflebendeu
durch Magistratsbeschlnß vom 26 . März d . I.
genehmigten neuredigirten Bestimmungen in Kraft,
was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wiesbaden , den 1. Mai 1902.
Die Verwaltnna der Waffer -, GaS - n.

Elekt, . -Werke.

Bestimmungen über die Abgabe
von Gas zum Privatstebranche.

(Genehmigt durch Magistratr -Beschluß vom
26 . März 1902 ) .

8 1. Allgemeines.
Da « Gaswerk der Stadt Wiesbaden verab-

iolgt Gas sowohl
zur Beleuchtung , als auck
zum Heizen und Koche» , oder
zum Maschinenbetrieb

»nter der Bedingung , daß die nachstehenden Be¬
stimmungen nach erfolgter Anmeldung zum Gas-
hezug ohne Weiteres in Kraft treten.

8 2 . Anmeldung zum Gasbezug.
Wird für einen der angegebenen Zwecke der

Bezug von Gas gewünscht , so ist ein dement¬
sprechendes Gesuch bei der Verwaltung des Gas¬
werks einzureichen , unter Benutzung des hierfür
von letzterer unentgeltlich zu verabfolgenden
Formulars . Wenn der Gesuchsteller nicht Besitzer
des Hauses ist . für welches die Anlage einer Gas¬
leitung gewünscht wird , so ist die Zustimmung des
betreffenden Hausbesitzers nachzuweisen.

Dem Gesuche ist eine Zeichnung im Maßstabe
von mindestens 1 : 250 beizufügen , aus welcher die
Situation , der Kellergrundriß , sowie die Lage der
vorhandenen oder projectirten Entwässerung ?- ,
kanäle ersehen werden kann und ferner , an welcher
Stelle die gewünschte Leitung eingesührt werden
soll . Die letztere ist im Allgemeinen mindestens
2 Meter von den Kanälen und etwaigen anderen
Leitungen entfernt zu projectiren und entscheidet
lediglich die Verwaltung des Gaswerks , ob _ die
Leitung in der gewünschten Weise ausgeführt

werden kann , oder ob eine Verschiebung erforder¬
lich ist.

Die Herstellung größerer Einführungen zu
gewerblichen Zwecken u . s. w . kann abgclebnt oder
an besondere Bedingungen geknüpft werden.

Wenn der gewünschte Anschluß an eine be¬
stehende städtische Leitung nicht direct erfolgen kann,
hierzu vielmehr die Legung einer neuen Straßen-
leitnng oder die Verlängerung einer bestehenden
Leitung erforderlich ist , so wird in jedem einzelnen
Falle die Entscheidung darüber Vorbehalten , ob
und unter welchen Bedingungen der Anschluß er¬
folgen und Gas abgegeben werden kann.

8 3. Herstellung der GaSeinrichtungcn.
a . Durch das Gaswerk herzustelle « .
Die bei Herstellung von Gaseinrichtungen er¬

forderlichen Rohrleitungen und zwar von dem
städtischen Hauptrohr bis zu den Gasmessern , die
Aufstellung der letzteren , sowie die Einrichtung zu
solchen Flammen , welche ohne Gasmesser benutzt
werden sollen , müssen ausnahmslos durch Beauf¬
tragte de« Gaswerks ausgeführt werden.

Sind derartige Einrichtungen dennoch ganz
oder theilweise von anderer Seite ansgesührt , so
ist die Verwaltung de« Gaswerk « berechtigt , die
Abgabe von Ga « so lange zu verweigern , bis die
betr . Theile wieder entfernt und durch solche ersetzt
ffnd . welche durch Beauftragte des Gaswerks auS-
gesübrt worden sind.

In gleicher Weise dürfen Veränderungen oder
Aufbesserungeii au den vorgedachten Einrichtungen
nur durch Beauftragte des Gaswerks ansgesührt
werden . Das Gleiche bezieht sich auf die Brenner
zu Flammen , deren Gasverbrauch nicht durch
Messer controllirt wird.

Die Oeffnnng einer außer Betrieb aesetzteu
kabgemeldkten ) Leitung , auch wenn in derselben ein
Gasmesser noch eingeschaltet sein sollte , darr nur
durch Arbeiter de? Gaswerk « erfolgen . Unter keinen
Umständen dürren Einrichtungen getroffen werden,
welche einen mißbräuchlichen GaSbezug ermöglichen:
stndet dies dennoch statt , so erfolgt eutsvrechender
Antrag auf gerichtliche Bestrafung . In einem
solchen Falle ist die Verwaltung de« Gaswerk«
außerdem befugt , die betr . Einrichtungen zu ent¬
fernen und die fernere Abgabe von GaS an den
Abnehmer zu verweigern.

b . Durch Private kierzustcllen.
Alle übrigen im Privateigenthnm gelegenen

und »ur Fortleitnng und zweckmäßigen Benutzung
des bereits gemessenen Gases dienenden Leitungen
und Einrichtungen können nach Maßgabe der hier¬
über jeweils bestehenden Vorschriften von sach-
kundipennnd alrznverläisig bekannten Installateuren
ausgefübrt werden , dürfen aber erst dann in
Benutzung genommen werden , nachdem deren
fachgemäße Anlage , die ausreichende Weite des
RöbrendurchmcfferS und die Dichtigkeit aller Tbeile
der Gasanlage seitens der Gaswerksverwaltung
festgestellt worden sind . Die Verwaltung des
Gaswerks bebält sich das Recht vor . je nach Sach¬
lage eine Eontrole der ansgesührten Arbeiten
eintreten zu lassen und die Abgabe von Gas von
dem Resultat der Untersuchung abhängig zu machen,
allein sie übernimmt mit dieser etwaigen Eontrole
dem Gasabnehmer aeaenüber keinerlei Verant¬
wortlichkeit für die Güte und Brauchbarkeit der
hergestellten Arbeit und auch keine Ersatzvflicht für
etwa cintretcuden Schaden wegen Mangelhaftigkeit
derselben.

Die durch eine solche Prüfung entstehenden
Selbstkosten bat der Gasabnebmer zu tragen.

An Privatleitnngen dürfen bei Vermeidung
sofortiger Gasabstellnng und Antragstellung auf
gerichtliche Bestrafung keineEinriditnngenangebracht
oder Handlungen vorgenommen werden , durch welche
ein nachtheiliger Einfluß ans die benachbarten
Leitungen ansgeübt werden kann.

8 4 . Einrichtungs - tt . Unterhaltungskosten.
Das Zuleitnnasrohr vom Hauptrnbr bi« zur

Grenze des Privatgrnndstücks wird auf Kosten des
Gaswerks gelegt und Unterbalten und verbleibt
Eigentbnm de« letzteren ; ebenso verhält e« sich mit
dem Gasmesser , für welchen nur die Kosten der
Ausstellung , sowie eine entsprechende Miethe zu
vergüten sind.

Der übrige Tbeil der Leitung von der Grenze
des Grundstücks bis zu dem Ausstellungsort des
Gasmessers wird auf Kosten des Bestellers her-
gestellt und unterhalten , wobei über die Notbwendig-
keit und den Umfang der vorzunehmenden Repara¬
turen lediglich die Verwaltung des Gaswerks ent¬
scheidet . Die Kosten für die Anfstcllung des
Gasmessers , die Herstellnna der Verbivdunaen und
die Lieferung de« Haupthahneus hat der betr.
Gasabnebmer zu tragen.

In den Fällen jedocb , in welchen in ein und
dasselbe Gebäude außer der einen noch eine weitere
Leitung eingefübrt werden soll , oder wo der Ge»
snchsteller nicht Eiaentbümer des betr . Hani ' er ist,
bat der Besteller die Kesammtkosten der Leitung
vom Hauptrohr ab und deren Unterhaltung zu
tragen.

Die Größenverbältnisse dieser Einrichtungen
werden nach Maßgabe der in den , Anmeldegesuch
gemachten Mittbeilnnaen über die Ausdehnung der
Anlage von der Verwaltung des Gaswerks fest¬
gestellt.

Die hiernach zu erbebenden , von der . Ver¬
waltung des Gaswerks festznsetzenden Beträge
werden ' nach Fertiastellnng der betreffenden Ein¬
richtungen bei Beträgen über 30 Mk . dem Besteller
in Rechnung gestellt und ffnd alsbald , spätestens
aber bei Vorzeigung der bezüglichen Qnittnnaen
zu bezahlen , unbeschadet etwa zu erbebender Rekla¬
mationen . Beträge unter 30 Mk . sind bei Vor¬
zeigung der quittirtcn Rechnung fällig-

Der Verwaltung steht da » Recht zu , für die
richtige Zahlung der von dem Gaswerk auS-
zusührenden Arbeiten und Lieferungen bei der
Anmeldung zum Gasbezug eine Caution in der
ungefähren Höhe der Anlagekosteu zu verlangen.

Bis zur vollständigen Zahlung aller Kosten
verbleibt die Leitung Eigcnlhum des Gaswerks
lind ist die Einrichtung bis dahin nur als leihweise
überlasten zu betrachten.

Ergiebt sich später aus Anlaß eine « wesentlich
erhöhten Gasverbrauchs die Nothweudigkeit , einen
größeren Gasmesser aufzustellen oder das Zu-
leitungsrohr durch ein weiteres zu ersetzen , so er¬
folgen diese Arbeiten auf Kosten des Gaswerks.

8 6. Eontrole der GaSeinrichtungcn.
Es stcbt der Verwaltung das Recht zu . die

Gasmesser und Rohrleitungen , sowie di ? Räume,
welche mit GaSeinrichtungen versehen ffnd , von
Zeit zu Zeit nachzuseben , die sog . nassen Gasmesser
mit Wasser auffüllen , sowie den Verbrauch an
Ga ? , fo oft das erforderlich , controlliren zu lassen.
Der Garabnehmer ist verpflichtet , den Beamten
und Arbeiiern des Gaswerks behufs Vornahme
von Bctriebsarbeiten jedweder Art den Zutritt zu
den Gasmessern , sowie zu allen Räumen , in welchen
sich GaSeinrichtungcn befinden , zu gestatten.

Die GaSabnehmer haben dafür zu sorgen , daß
die Messer , wie auch die Hanvtbähne stets leicht
zugänglich bleiben . Werden bestehende Hindernisse
ans Verlangen der Gaswerksverwaltung nicht als¬
bald beseitigt , so ist letztere ohne Weiteres be¬
rechtigt , die erforderlichen Arbeit ?» auf Kosten des
GaSabnebmerS nnsfübren zu lasten.

8 6. Lieferung des Gases,
a . Allgemeines.

Unter gewöhnlichen Verhältnisteu steht da«
erforderliche GaS zu jeder Tages - und Nachtzeit
den Gasabnebmer » zur Verfügung . Sollte dar
Gaswerk iedoch durch Bctriebsarbeiten . Betriebs¬
unfälle . Fenersgcfahr , ArbeitSansstände , Natnr-
creignisse . Krieg , überhaupt durch Ursachen , deren
Verhinderung nicht in seiner Macht stebt , in der
GaSbereitung oder Fortleitnng des Gase « zu den
Abnehmern behindert sein , so hört die Gaslieferung
so lange auf . bis die Störungen beseitigt worden
sind , ohne daß der Gasabnebmer irgendwelche
Entschädigung beanspruchen kann.

l,. Gemeinschaftliche Einrichtungen.
Sofern die Kaseinrichtung des Gasabnehmers

mit den Hanptröhren des Gaswerks nicht in
direkter Verbindung stebt , sondern mit einer oder
mehreren Leitungen nur ein gemeinsames Zn-
leitnngsrohr besitzt , oder erst durch einen von einem
anderen Abnehmer benutzten HanvtaaSmeffer ge-
ipeist wird , also nur einen Tbeil der Gesammt-
einrichtungen bildet , so kann der betreffende GaS-
abnehmer keinen Anspruch gegen das Gaswerk
geltend mgchen , wenn gns irgend einer Veran¬
lassung die Zuführung des Gases zu dem gemein¬
samen GaSruführuiigSrobr oder zu dem Hanpt-
gasmester versagt werden muß.

8 7 . Ermittelung der Größe des GaS-
Verbrauchs.

a . Durch Gasmesser.
Die Menge des abgegebenen Gases wird durch

Gasmesser ermittelt , welche dem Gaswerk eigen-
tbümlich gehören . Das letztere trägt die Kosten
für die Anschaffung und Unterhaltung der Messer,
wogegen die Gasabnebmer als Vergütung für
diese Unterhaltung und Entschädigung für die Ab¬
nutzung der Messer monatlich die nachstehenden
Vergütungen zu zahlen haben und »war:

Mk . 0 .30 für einen 3- fl . Messer
0 .35 n 5
0 .50 „ 10
0 .70 n 20
0 .90 30
1 .15 50
1 .40 „ 60
1 .50 80
1 .90 100
2 .50 „ „ 150

welchem der Gasmesser ausgestellt wird , sowie An¬
bringung der etwa erforderlichen Schutzvorricht¬
ungen gegen Beschädigungen und Frost hat der
betr . Gasabnebmer in ausreichendem Maße zu
sorgen . Letzterer bat auch die Kosten »n tragen
für alle Beschädigunaen . welche au den Messern in
Folae der Außerachtlassung der nothwcndigen Vor¬
sichtsmaßregeln entstehen.

Das Ein - und Ausschalten , insbesondere aber
auch das Versetzen von Gasmessern darf nur durch
Bedienst ?te des Gaswerks , keinesfalls durch einen
Privat -Jnstallateur , erfolgen.

Bei Zuwiderhandlungen erfolgt gerichtliche
Klage.

b. Durch Schätzung.
Wenn einzelne Flammen nur unter Anwendung

außergewöhnlicher Kosten und Umstände von einem
hinter dem Messer liegenden Tbeil der Rohrleitung
gespeist werden können , wie z. B . an Tborpfeilern
zu LandbauSanlagen , so können solche Flammen
von der Verwaltung des Gaswerks auch vor dem
Messer abgezweiat werden . In solchen Ausnahmc-
fällen wird die Größe d?s Gasverbrauchs nach der
Stundenzahl und Größe des Brenners resp.
Requlators ermittelt . Solche Flammen werden
lediglich durch die städtischen Laternenanzünder zu
den Zeiten angezündet und aelöl' cht . »» welchen das
Anzünden und Löschen der in der Nähe befindlichen
öffentlichen Laternen erfolgt.

o. Schadhafte Gasmesser.
Wird ein Gasmesser schadhaft oder zeigt der¬

selbe die verbrauchte Gasmenge nicht mehr mit
Sicherheit an . so erfolat nach Auswechselung dieses
Messers alsbaldige Einschätzung des fraglichen

Verbrauchs nach Feststellung und Abwägung der
maßgebenden Verhältnisse . Die Höbe drei«
Zahluugsanforderung wird endgültig von der
Verwaltung de» Gaswerk » festgesetzt.

Anträge auf Auswechselung eine » Gasmessers
mit der Behauptung , daß derselbe zu viel anzeige,
wird nur dann stattgegeben , wenn der Antragsteller
sich verpflichtet , die entstandenen Kosten für den
Fall zu zahlen , daß der Messer nicht mehr al»
4 pCt . von der Richtigkeit abweicht.

8 8. Preis des GaseS.
Der Preis des Gases zu allen Verbrauchs,

zwecken beträgt für die Verbrauchsmonate April
bis cinschl . September 12 Pf . pro Cbm . und rur
die Verbranchsmonate Oktober bis einlchl . Marz
16 Pf . vro Cbm ., wobei der Mindestverbrauch für
jeden Messer und jeden einzelnen Monat auf
6 Cbm . festgesetzt ist.
8 9. Vermeidung von Druckschwaukunge^

Bei Benutzung de« Gases durch Kabuff
Maschinen muß die Leitung zwischen dem Messel
und der Maschine mit einer Vorrichtung zur Verl
Hinderung der Druckschwanklingen versehen seich
welche so ausreichend wirkt , daß bei der Dornabml
einer Untersuchung für keine Gangart der Maschine
an einem der hinter dem Gasmesser und vor der
RegulirungScinrichtnng anzubringenden Wasser-
Manometer oder Argandbrenner sich Druck¬
schwankungen bemerklich machen . Die Robrver»
bindung an dem Manometer ober der nach Ab¬
nahme de« Manometer « in dem Auslaut des
Rohres eingeschraubte Stöpsel , wird durch einer
Bediensteten des Gaswerk « plombirt.

Die Verwaltuna des Gaswerks behält sich da,
Recht vor . die Zuführung des Gases zur Ga »-
kraftmaschine zu versagen oder die bereit » ein¬
gerichtete Zuführung zu unterbrechen , fall « die zur
Änfbebuna der Druckschwaukiingen getroffene Ein¬
richtung sich später als ungenügend erweiit.

8 10 . Zahlung der Rechnungen.
Monatlich wird von den Bediensteten de»

Gaswerks der Gasmesserstand ausgenommen , der
Verbrauch ermittelt und darüber zuzüglich dcS
Betrages für Unterhaltung und Abnutzung des
Gasmessers dem Gasabnebmer eine mit dem
Stempel des Gaswerks versehene Quittung über
die zu zahlenden Beträge voigelcyt , welche sofort
bei Vorzeigung ohne Rücksicht auf _ eine etwa zu
erhebende Reclamation einzulösen ist.

Eine etwaige Reclamation ist entweder mündlich
oder schriftlich unter eingehender Begründung bei
der Verwaltung der Gaswerks einzureichen.

Werden die fälligen Beträge ohne Erfolg m
Anforderung gebracht , so bat die Verwaltung de«
Gaswerks , unbeschadet der event . Zwangsbeitreibung
der Rückstände im Verwaltungswege da » Recht,
ohne jed ? Aufkündigung die Leitung abzuschließen,
den Messer zu entfernen und nichts eher wieder zu
öffnen , bis die rückständigen Beträge und die mit
der Abstellung und Wiedereinschaltnng der Leitung
und des Messers verbundenen Kosten vorweg gedeckt
worden sind . . , , , ,

Die Verwaltung des Gaswerks hat , abgesehen
von dem Fall des 8 4 , Abs . 6 . zu jeder Zeit : da.
Recht , für ihre Leistungen in Bezug , am Gas-
zuführnng pp . eine von ihr nach Höbe und Art zu
bestimmende Kaution zu verlangen und vor
ordnungsmäßiger Bestellung dieser Kaution i«de
weitere Leistung zu versagen.

Die Rückgabe der Kaution bat erst » ach
Decknilg aller Forderungen de« Gaswerks für
GaSbezug und Messermietbe zu erfolgen . Auch
kann sich' die Verwaltung dcS Gaswerk » ans der
Kaution für ihre jeweiligen Ansprüche befriedigen,
ohne daß eS eine « gerichtlichen Verfahrens oder
einer voroängigen Benachrichtigung des Kaution ? »
bestellers bedarf.

8 11. Beseitigung der Privatleitnngen.
Wird eine Privatabzweigung länger als zwei

Jahre hindurch nicht benutzt , so kann dieselbe,
soweit sie im öffentlichen Eigenthum liegt , durch
die Verwnltung de» Gaswerks ganz oder theil-
weise entfernt werden . Eine spätere Wieder-
nnmeldung zum GaSbezuge wird nur dann berück¬
sichtigt,wen » gleichzeitig diemitder Wiederherstellung
der Anlage verbundenen Kosten bezahlt werden.

l; 12 . Beendigung deS Gasbezuges.
» . Durch Abmeldung.

Der Gasabnebmer ist verpflichtet , sobald e,
ans den ferneren GaSbezug verzichtet , diese? der
Verwaltung mündlich oder schriftlich anzuzeigen
und die rückständigen Beträge zu zahlen . Meldet der¬
selbe die Gasbenutzuug nicht ab , so bleibt er so
lange für die Bezahlung auch des von .feinem
Nachfolger verbrauchten GaieS verpflichtet bis diese
Anzeige erfolgt oder der Uebergang der GaSem-
richtungen auf einen anderen GaSabnehmer von
letzteren ! bei der Verwaltung des Gaswerks ange¬
meldet worden ist.

b. Durch zwangsweise Aushebung.
Der Verwaltung stebt dar Recht zu , in den

Fällen , in welchen gegen eine der vorstehenden
Bestimmungen gefehlt wird , ohne vorherige richter¬
liche Entscheidung oder Kündigung den GaSbezug
in der ihr geeignet erscheinende » Weiie obne
Weiteres zu unterbrechen , oder nach ihrem Ermessen
eine Conventionalstrafe bis zum Betragt von
30 Mk . festzufetzen.

8 13. Aenderungen vorstehender
Bestimmungen.

Der Magistrat behält sich das Recht vor,
Acuderungen oder Zusätze an und zu diesen Be¬
stimmungen eintreten zu lassen , wenn hierzu das
Bedürfniß vorzuliegen scheint ; solche Aenderungen
erhalten einen Monat nach erfolgter Bekanntmach¬
ung ihre Gültigkeit.
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Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse z« Wiesbaden
vom 23. bis cinfchl. 29. Juni 1902.

- ""- Mehr.
ghdl.

I. Arnchtiiiarllt. Al
basir . p. 100 K. 19 18,80 Gurken . . . . . . p. St.
Stroh . . . 100 „ 6180 6;50 Spaügcl . . . .
Heu . . . . 100 . 860 7 — Grüne Bohnen .

II. Mebmarllt. Grüne Erbsen . .
Ochsen: I. Oualität . p. 50 K. 72_ 70 — Wirsina . . . . . . . „ „

II. 50 64 _ 60— Weißkraut . . . . . . „ „
siühe: I. Qualität . p. 50 „ 62 60 — Rolbkrout . . . . . . p. K.

ll. 50 " 56 54 — Gelbe Rüben . . ' - ' „ „
Schweine. . P. ^ 1124 1 08 Weiße Rüben . .
Kälber. llGO 1 10 Kohlrabi, obererd.
Hammel. 128 1 20 Kohlrabi . . . . . . . „ „

III. Bictualien Grünkohl . . .
Butter. 2?40 2 — Römis» -Kohl . . . . . „ „
Eier . p 25 St. 1 50 1 25 Petersilien . . .
Handköie . . . . 100 , 7 _ 4 — Borre. . . p. St.
Fabrikkiffe . . . . 100 4 — 3 50 Sellerie . . . .
Eßknrtosseln . . . v. 100 K. 6 50 6 — Kirschen . . . .
Reue Kartoffeln . . . p. K. _ 24 — 18 Saure Kirschen . . . . „ „
Zwiebeln. _ 80 — 80 Erdbeeren . . .
Zwiebeln. 13 13— Stachelbeeren . .
Blumenkohl . . . . p. St. 40 — 20 Johannisbeeren . . . . „ „
Kopfsalat. 1— 6 — 4 Aepfel . . . . • * • m n

Wiesbaden , den 28. Juni 1902.

Nievr.
Dre

»ft. Xicbr.
Preis. PriiS. ll. Prell.
4 3 A 4 0» 4

25
90

10
30

Zwctfchen. p. K.
Kastanien . . „

1 70 — 50 Eine Gans . . — — —
— 40 — 24 Eine Ente. — — — —
— 85 — 25 Eine Taube. — 70 — 50
— 35 — 25 Ein Halm. 1 80 1 60
— — — — Ein Hubn. 2 20 1 60
— — — — Ein Feldhuhn. — — — —
— — — — 2 80 2 40
— 35 — 25 Heckt. 3 — 2 —
— — — — Backfische. — 80 — 50

20 12 IV . Arob « nb Meyk.
— 50 — 40 Schwarzbrod : Langbrod p. 0,» K. — 15 — 13
— 5 — 3 L. — 52 -- 43
— 20 — 8 Rmidbrod „ 0,s K. — 13 — 13
— 60 — 50 L, — 45 — 45
— 80 — 70 Meißbrod : a. 1 Wasserweck . . — 3 — 3
2 — 1 — b. 1 Milchbrödckien. — S — 8

— 50 — 30 Weizenmehl : Ro . 0 . p. 100 K. 32 50 30
— 70 — 50 „ 1 . „ 100 „ 28 28
2 — 1 |50 * II - „ 100 „ 26 26

Roggenmehl: Ro. 0 . p. 100 St.
I . „ 100 „

V. Igels« .
Ochsenfleisch: von der Keulep. K.

Banchfleisch. . „
Kuh- oder Rindfleisch. . . .
Schweinefleisch. . . . . »
Kalbfleisch.
.Hammelfleisch.
Schaffleisch. .
Dörrfleisch.
Solberfleisch. .
Schinken. .
Sveck (geräuchert) . . . . . .
Schweineschmalz. . . . . .
Nierenfett . »
Schwartenmagen: frisch. . . .

„ geräuchert, .
Bratwurst . .
Fleischwurst. „ „
Leber-u. Blutwurst: frisch „

geräuchert„
Städt . Aecise-Amt

Hbchst.
Prei».

Jtirtt.
Pretl.

** A * 3
25 24 50
22 50 22 —

1 52 1 44
1 36 1 28
1 36 1 32
1 80 1 60
1 60 1 40
1 40 3 20
1 10 1 —

1 80 1 60
1 80 1 60
2 1 84
1 84 1 80
180 1 60
1 -- — 80
2 1 60
2 1 80
1 80 1 60
1 60 1 40

96 — 96
2 1 80

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §§ 6 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20. September 1867 (G. S.
S . 1329) über die Polizei-Verwaltung in den neu
erworbenen Landestbeilen und des 8 143 des
Gesetze« über die allgemeine LandeS-Verwaltung
vom 30. Juli 1883 wird mit Zustimmung des
Magistrats für den Polizeibezirk der Stadl
Biebrich nachstehende Polizei-Verordnung erlassen:

8 1. Das Baden im Rhein unmittelbar an
der rechten Uferfeite ist auf der ganzen, im Polizei-
bczirk der Stadt Biebrich liegenden Uferstreckc,
insbesondere auch in den sogenannten Kribben
verboten.

8 2. Das Baden (Schwimmen) im freien
Rhein ist nur unter Begleitnng eine« von sach¬
kundiger Hand geführten Nachens und nur in
einer Entfernung von miiidestPis 100 Meter vom
rechten Ufer gestattet.

§ 3. Bei dem Schwimmen im freien Rbein
darf der Kur? der sn Fahrt befindlichen Dampf¬
schiffe oder Schleppbootenicht gekreuzt werden.
Der Schwimmende, sowie der Nacbeniührer haben
sich mindesten« 80 Meter von den Dampfschiffen
oder Schleppbooten entfernt z» halten.

Z 4. Der Aufenthalt des Badenden im Freien
ohne Schwimmbose ist verboten.

8 5. Das Verleihen von Nachen und Booten
an junge Leute unter 16 Jahre ), und an des
Fahrens unkundige Personen, ebenso der Gebrauch
solcher Fahrzeuge durch des Fahren? unkundige
Personen ist verboten.

8 6. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften
dieser Polizei-Verordnung werden mit Geldstrafe
bis zu 9 Mk. geahndet, an deren Stelle im Richt-
bcitreibunasfalle verhältnißmäßige Haft tritt.

8 7. Diese Polizei-Verordnung tritt eine Woche
nach ihrer Veröffentlichung im Kreisblatt in Kraft.

Biebriü, . den 20. Juli 1901. *
Die Polizei-Verwaltung. Bogt.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den 25. Juni 1902.

_ Der Magistrat.
Bekanntmachung.

Mittwoch , den 2. Juli d. I . , Bor¬
mittags . soll die diesjährige Grasnutzung
von den städtischen Wiesen im Rabengrund —
ca. 112 Morgen — an Ort und Stelle öffentlich
meistbietend versteigert werden. Zusammenkunft
PormittagS 9 Uhr bei der Leichtweisböhle. *

Wiesbaden , de» 26. Juni 1902.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Donnerstag , den 3. Juli d. I . » Vor¬

mittags 11 Uhr, soll eine Ecke der Humboldt- und
Beetbovenstraßebelogene städtische Bauplatzfläche
in dem Rathhause hier auf Zimmer No. 55 öffent¬
lich meistbietend versteigert werden. Eine Zeich¬
nung und die Bedingungen liegen aus Zimmer
No. 51 daselbst zur Einsicht offen. *

Wiesbaden , den 17. Juni 1902.
_ Der Magistrat. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachnng.
Letr . die Unfallversicherung der bei Regiebauteu

beschäftigten Personen.
Die Auszüge ans der Heberolle der Ver¬

sicherungs-Anstalt der Hessen- Nassanischkn Bau-
gewerkr-Berussgenossenschaft für das 1. Quartal
I. I . über die von den Unternehmern zu zahlende»
Versicherung«- Prämien werden während zweier
Wochen, vom 25. l. M . ab gerechnet, bei der
Stadthauvtkasse im Ralhhause während der Vor-
mittags-Dienststunden zur Einsicht der Bctheiligten
offen gelegt.

Gleichzeitig werden die berechneten Prümien-
heträac durch die Stadtdanptkaffc eingczogen werden.

Vinnen einer weiteren Frist von zwei Wochen
kann der Zahlungspflichtige, unbeschadet der Ver¬
pflichtung zur vorläufigen Zahlung , gegen die
Prämienbercchnung beiden, Gcnossciischaftsvorstande
oder dem nach 8 21 der BauunfallversicheruugS-
gcsetzcs zuständigen anderen Organe der Genossen-
'chaft Einspruch erheben. (8 28 de« Gesetzes). *

Wiesbaden , den 21. Juni 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Von dem Feldwege zwischen der Emserstrnßc

und der Philippsbcrgstraße, No. 9180 des Lager¬
buchs, soll der auf dem Plane mit rother Farbe
angelegte Tbeil von A-B eingezoaeu werden.

Dieses Vorhaben wird gemäß 8 57 de« Zn-
ständigkcitSgesetzeS vom 1. August 1883 mit dem
Anfügen hierdurch zur öffentlichen Kenntniß ge¬
bracht. daß Einwendungen hiergegen innerhalb einer
mit dem 12. d. Mts. beginnende» Frist von vier
Wochen bei dem Magistrate schriftlich einzureichen,
oder im Rathhause, Zimmer No. 51, zum Proto¬
koll zu erklären sind.

Eine Zeichnung liegt an der genannten Stelle
zur Einsicht aus. *

Wiesbaden , den7. Juni 1902.
Der Oberbürgermeister. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan de« District« rechts dem

Schiersteinerweg(zwischen Schiersteiner- und ver¬
längerte» Adelheidstraße) hat die Zustimmung der
OrtSvolizeibedörde erhalten und wird nunmehr im
Rathbau «, 1.Obergeschoß, Zimmer No. 38», inner¬
halb der Dienststunden zu Jedermanns Einsicht
offen gelegt.

Dies wird gemäß 8 7 des Gesetze« vom
2. Juli 1875, betr. die Nnleanng und Veränderung
von Straßen :c., mit dem Bemerken hierdurch be¬
kannt gemacht, daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präclusivischen, mit dem
17. Juni cr. beginnenden und einschließlich
15. Juli cr. endenden Frist von 4 Wochen bei dem
Magistrat schriftlich auznbringen sind. *

Wiesbaden , den 14. Juni 1902.
Der Maaistrat.

Bekanntmachung.
Nachdem eine besondere Pferdeschlächterei in

der städtischen Schlachthansanlage eingerichtet
worden ist, haben Magistrat und Stadtverordnetcn-
Versamn'lnng die Schlachtgebühr für ein Pferd
auf 3 Mk., die Wicgeaebübr für ein lebende«
Pferd aus 20 Pf . und snr ei» Viertel eines aus-
gcschlachteten Pferde? ans 10 Pf . festgesetzt.

Diese Erweiterung des Gebnhrentariss für die
städtische Schlachtbansanloge hat an, 27. Mai cr.
die Genebmioung de» Bezirksausschusses gefunden
und tritt mit dem heutigen Tage in Kraft, was
hiermit zur öffentlichen Kenntniß aebracht wird.

Wiesbaden , dc» 15. Juni 1902. *
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Betr. die zum Transport acciie-
pflichtiger Gegenstände in die Stadt
zu benutzenden Straßenzüge.

Für die Zufuhr acciievflichtiger Gegenstände
zu der Accise-Erhebnngsstelle beim Hnupt-Accisc-
Amt in der Neugasse werden außer den im 8 4
der Accise-Ordnüng für die Stadt Wiesbaden,
sowie den durch Bekanntmachungvom 19. De¬
zember 1901 im biesigen Amtsblatte genannten
Straßen noch folgende frei gegeben.

Für Transporte von der Franksnrter- oder
Mainzerstraßc und dem Bierstadter Vicinalweg
kommend: die Fricdrichstraße, Marktstrabe, durch
die Maueraasse zum Acciic-Amt. *

Wiesbaden , den 21. Mai 1902.
Der Magistrat.

Kaufmännische Fortbildungsschule.
Durch Bekanntmachungvom 1. April d. I.

bat der Magistrat die hiesigen Handeltreibenden
nusgesordcrt, alle von ihnen beschäftigten, nach de,n
Ortsstatut schulpflichtigen Personen, die seit dem
1. Januar d. I . bei ihnen etncretreten sind, binnen
sechs Tagen nach der ersten Veröffentlichung der
Aufforderung und alle in der Folge eintretcndcn
schulpflichtigen Personen spätestens am sechsten
Tage nach deren Annabme, znm Eintritt in die
Fortbildungsschule im Rathhause, Zimmer No. 3,
anzmnelöen.

Wir geben die? wiederholt bekannt mit dem
Bemerken, daß bei Unterlassung der vorgeschriebencn
Anmeldung non uns Strafantrag aestcllt werden.

Wiesbaden , den 14. Mai 1902. *
Der Schulvorstand.

Auszug aus der Straheu -Polizei-
Berorduung vom 18 . Sept . 1000.

8 56.
4. Kinder unter 10 Jabren , welche sich nickst

in Begleitung erwachsener Personen befinden, sowie
Dienstboten oder Personen in unsauberer Kleidung
ist die Benutzung der in den öffentlichen Anlagen
und Straßen ausgestellten Nubcbänke, welche die
Bezeichnung „Kurverwaltung" oder „Bau-
verwaltniig" tragen, untersagt.

8 57.
Verkehr in der Kochbrunne» - Anlage.

1. Kindern unter 10 Jahren ist ohne Be-
alcitung erwachsener Personen, Kinderwärterinnen
jedoch, die sich in Ausübnna ibr-S Berufe« be¬
finden, überhaupt der Aufenthalt in der Koch-
brnnnen - Anlage und der Trinkhalle daselbst
untersagt.

2. Personen in nnsanberer Kleidung, ferner
solchen Perionen, welche Körbe oder Troglasten
irgend welcher Vitt mit sich führen, ist der Aufent¬
halt in der Kochbrnnnen-Anlage und Trinkhalle,
sowie der Durchgang durch die Anlage nicht
gestattet.

3. In der Zeit vom 1. Avril bis 1. November
ist das Rauchen in der Kochbrunnen-Anlage bis
9 Uhr Vormittags verboten.

4. Das Mitbringen von Hunden in die Koch-
brnnnen-Anlagc und Trinkballe ist verboten.

5. Während der Brnnnenmusik darf die Vcr-
bindungSstraße zwilchen TaumiSstraße und Kranz¬
platz mit Fuhrwerk jeder Art nur im Schritt
befahren werden.

Bekanntmachung.
In der Gasfabrik an der Mainzer Landstraße

sind nachstehende Arbeiten und Lieferungen zu
vergeben:

1. Tüncher- und Anstrcicherarbeiten,
2. Verschiedene Schlosserarbeiten.
3. 10,000 kg gußeiserne Postamente u. Säulen,
4. 8500 kg 'Trägerdcckenconstrnclion.

Die der Vergebung zu Grunde gelegten Be¬
dingungen und Zeichnungen können an Wochen¬
tagen von 11—1 Uhr Bormittags auf dem
Banbüreau der Gasfabrik an der Mainzer
Landstraße 4 eingeiehen und die zu verwendenden
AngebotSformulare'daselbst in Empfang genommen
werden.

Die Angebote sind verschlossen und mit ent¬sprechender Ansschrist verleben bis ivätestens
Mittwoch , den 2. Juli d. I . , Mittags
12 Uhr, bei der Direclion, Marktstraße 16, Zim¬
mer Ro. 6, cinznreichen. *

Wiesbaden , de» 25. Juni 1902.
Die Direclion

der städt. Wasser-, Gas - und Elekr.-Werke.

Verdingung.
Die Arbeiten zur Herstellung von 7,70 lfd.

Meter Bctonrohr -Canal de« Profils 45/30 cm
und 53 lfd. Meter desgl. des Profils 37,5/25 cm
in der Schenkendorsstraße » zwischen dem Kaiser-
Friedrich-Ring und dem Bahndamm der Schmal-
dacher Eisenbahn, sollen im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden.

Die Zeichnungen könne» wahrend der Bor-
mittaasdienststnndcn ini Raihhansc, Zimmer Ro.72,
eingeseben, die Verdingungs-Unterlagen Zimmer
No. 67 gegen Baarzahlnng oder bestellgeldfreie
Einsendung von 50 Pfa . bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind spätestens bis

Mittwoch , den 2. Juli 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hierher einznreichen, zu welcher Zeit die Eröffnustg
der Angebote in Gegenwart der etwa erscheinenden
Anbieter erfolgt.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und auS-
geiüllten Verdingungsformular eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt. Zuschlagsfrist:
3 Wochen. *

Wiesbaden , den 20. Juni 1902.
Stadtbauamt,

Abtheilung snr Canalisationswese « .

Verdingung.
Die Herstellung eines ca. 130,00 m langen

Betonrohr -Canales de? Profil» 30'20 cm, mit
den zugehörige» Bauwerken in der 1. Parallclstr»
zum Kaiser - Friedrich - Ring , zwischen
Wallufer - und Schiersteinerstraße , soll im
Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden.

Die Zeichnungen können während der Vor-
mittagsdienststunden im Rathhause, Zimmer No.77»,
eingcscbku, die Verdingungsunterlagen Zimmer 57
gegen Boarzahlung oder bcstellgeldfreic Einsendung
von 50 Pf . bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift versehene
Angebote sind spätestens bis

Mittwoch , den 2 . Juli 1902,
Vormittags 11''- Uhr,

hierher einzureicheii.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus-

gefüllten Verdingungsrormulor eingereichtcn An¬
gebotewerdenberücksichtigt.ZuschIagSsrist:3Wochcn.

Wiesbaden , den 20. Juni 1902.
Stadtbauamt,

Abth . für Canalisationswescn.

Verdingung.
Die Herstellung eines circa 40 Meter langen

Betonrobr -Canalö des Profils 30 20 cm in
der Walluferstraßc soll im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden.

Die Zeichnungenkönnen während der Vor¬
mittags - Dienststunden im Rathhauie . Zimmer
No. 72, einacscben, die Verdingungs-Unterlagen
Zimmer 57 gegen Baarzahlnng ober bestellgeldfreie
Einsendung von 50 Pf . bezogen werden.

Verschlosseneund mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind spätesten« bis

Mittwoch , den 2. Juli 1902,
Vormittags 12 Uhr,

hierher einznreichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden'Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus-

aciüllten Bcrdinguiigssormnlar cingercichten An¬
gebote werden berücksichtigt. Zuschlagsfrist:
3 Wochen.

Wiesbaden , den 20. Juni 1902.
Stadtbauamt,

Abtbcilnna kür Ganalisationswesen.

Verdingung.
Die für die Neubauten der städtischen

Arbeiter - Wohnhäuser im District „Unter
Schwarzenberg" zur Ausführung kommendcu:

») Schlosser- und Beschlagarbeiteu,
b) Glaserarbeiten,
c) Schreinerarbeiten.
d) Verputz- und Anstreicherarbeiten (inner,

und äußere),
e) Moniertrevpen,
f) Rabitz- und Monierwände,

sollen im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden.

Allgebotsformulare der einzelnen unter » biss
genannten Objecte können während der VormittaoS-
Dieliststunden im Rathhause, Zimmer Ro. 41, ein»
aeseken auch von dort gegen Baarzahlnng oder
bestellgeldfrcieEinsendung von i< 1 Mk. von
unserem technischen Secretär Andreß , RathhauS
hier, bezogen werden. Verschlossene und mit der
Aufschrift ,,2l . H. 102 Angebot auf Objekt"
versehene Angebote sind spätestens bis

Dienstag , den « . Juli 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einznreichen.
Die Eröffilnng der Angebote erfolgt — unter

Einhaltung der obigen Loos-Reihenfolge — ist
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und au?>
gefüllten VerdingnngSsormular eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt. ZuschlagSsrist 30 Tag,

Wiesbaden , den 24. Juni 1902.
Stadtbanamt , Abth . für Hochbau.

Bekanntmachung.
Die Ferienordiiung im Schuljahre 1902/03 ist

für die städtischen Mittel- und Volksschulen von
der Königlichen Regierung solgendermaßen fest¬
gesetzt worden:

1. Pfingstferien.
Schluß des Unterrichts: Samstag, den 17. Mas.
Beginn des Unterrichts: Montag, den 26. Mai.

2. Sommerferien.
Schluß des Unterrichts: Samstag, den 19. Juli.
Beginn des Unterrichts: Montag, den 18. August.

3. Herbstferien.
Schluß des Unterrichts: Samstag, den 4. Oktober.
Beginn des Unterrichts: Montag, den 13. Oktober,

4. Weihnachtsferien.
Schluß des Unterrichts: Dienstag, den 23. Dez.
Beginn des Unterrichts: Samstag, d. 3. Jan . 190A

8. Osterferien 1903.
Schluß dc» Schuljadre« : Dienstag, den 7. Avril.
Beginn des Schuljahres: Dienstaa. den 21. April.

' Wiesbaden , den 1l . Mai 1902. *
Der städt. Schulinspector. Rinkel.

Städtifchcs Leihhaus zu Wiesbaden»
Neugafsc 6.

Wir brinaen hiermit zur öffentlichen Kenntniß,
daß das städtische Leihhaus dahier Darlehen auf
Pfänder in Beträgen von 2 Mk. bis 2100 Mk.
nur jede beliebige Zeit, längstens aber auf die
Dauer eines Jahres , gegen 10 pCt. Zinsen yiebt
und daß die Taxatoren von 8 —10 Uhr Vor«
mittags und von 2—3 Uhr Nachmittag»
im Leihhaus anwesend sind. *

Die LeihhauS -Deputation.

Dampfer-Fahrten.
Ithein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens6.25 bis Cob

lenz, 8, 9.26 (Schnellfahrt „Borussia“ u. „Kaiserin
Auguste Victoria“), 9.50 (Schnellfahrt „Hansa“
und Niederwald“), 10.20, 11.20 (Schnellfahrt
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und
König“), 12.50 bis Köln. Mittags 3.20 (nur an
Sonn- u. Feiertagen) bis Bingen, 4/20 bis Neuwied.
Abends6.20, 6.35 (Güterschiff) bis Bingen. Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim. Morgens 10.20 bis
Düsseldorf und Rotterdam. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7'/j Uhr.
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F 329

Hollar.d-Amerika-Linie.
(General - Agenten für Wiesbaden: Reisebürean

J. Schottenfels L Co., Theater-Colonnade.)
D. „Noordam“ von Newyork nach Rotterdam

21. Juni Vorm, von Newyork abgegangen mit
389 Kajüte- und 200 Passagieren 3. Classe. D.
„Ryndam“von Newyork nach Rotterdam, 17. Juni
Nm. in Rotterdam eingetroffen. D. „Potsdam“
von Rotterdam nach Newyork, 20. Juni 7.45 Nm.
Lizard passirt. D. „Statendam“ von Rotterdam
nach Newyork, 22. Juni Vm. in Newyork einge¬
troffen. D. „Rotterdam“ von Newyork nach
Rotterdam, 23. Juni 5. —Nachm. Prawlepoint
oasairt. F 329

Druck und Verlag »es 8. Kchrllcuberg 'ichen Hol-Buchdruckcre! in Wiesbaden.
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